
 

  

  

Tadaima Convention  

Hinweise zur Sicherheit und zu  

Regeln der Tadaima  

  

Vor dem Betreten der Tadaima findet sowohl eine Personen- als auch eine Taschenkontrolle 
statt, bei welcher die Personen auch abgetastet werden. Lest die Regeln sorgfältig durch, damit 
Ihr unnötigen Frust und Ärger beim Einlass vermeidet.  



 

  

Tadaima Regelungen  
1. Das Mitbringen von Alkohol, Drogen, Glas/Metallbehältern und potenziell gefährlichen 

Gegenständen ist verboten. Auch von Softgetränken, Energys o.ä. bitten wir euch ab zu 

sehen. 

2. Ihr dürft zur Selbstversorgung Wasser, Wasser mit Geschmack, selbstgebrühten Tee, kleine 

Snacks und Essen in Form von belegten Brötchen o.ä. mitbringen. (Hierbei geht es darum 

das hier kein Festmahl dabeihabt) 

3. Der Einlass ist Jugendlichen unter 14 Jahren nur mit einem Erziehungsberechtigten 

gestattet. 

4. Es herrscht Rauchverbot im Haus und auf dem gesamten Gelände.  

5. Alle Kostüme dürfen weder den/die Träger*in noch andere Besuchende gefährden oder 

stören. Zum Beispiel ist Barfußlaufen nicht erlaubt und Kostüme müssen so 

dimensioniert und beschaffen sein, dass Türen und Gänge problemlos passiert werden 

können. Kostüme dürfen nicht zu freizügig sein, d.h. Brüste/Oberkörper, Intimbereich 

und Po müssen ausreichend bedeckt sein. Gewaltdarstellungen sind verboten. Seid ihr 

euch mit etwas unsicher, fragt lieber nochmal auf unserem Discord Channel nach. Bitte 

behaltet immer im Hinterkopf das auf unserer Veranstaltung auch minderjährige 

(darunter auch Kinder) anwesend sind. 

Was ist also darunter zu verstehen? Das erklären wir euch einmal sehr gerne!  (Die Regeln 

gelten für alle Geschlechter) 

• Unter kurzen Röcken (alles unterm Knie) ist eine sichtbare Safetypants zu 

tragen. Weiß, Schwarz oder Bunt ist hier in Ordnung. Hautfarben geht nicht, 

• Sollte eure Hose (auch Safetypants) kürzer als ca. eine Hand unterm Po enden 

(die eigene Hand als Maß), muss eine Blickdichte Strumpfhose darunter 

getragen werden., 

• Der Ausschnitt sollte soweit Secure sein und es sollte nicht zu revealend sein. 

Beispiele entnehmt ihr Bilder., 



 

• Es dürfen keinerlei Lingerie oder Bunnysuits getragen werden., 

• Bei Oberkörperfreien Charakteren ist ein Oberteil anzuziehen. Dies muss 

ebenfalls sichtbar sein und dies gilt für alle Geschlechter, 

• Bei Fullbodysuits egal ob aus Latex oder Stoff ist bei Männlichen 

Geschlechtsorganen ein Dance Belt darunterzuziehen., 

• Ein Oberteil dass nur über eine Schleife festgebunden ist, kommt nicht durch 

den Outfitcheck da man das Top zu leicht lösen kann., 

• Die Seiten eines Kleides oder Outifts dürfen nur von den Rippen bis zur Taille 

ausgeschnitten sein sofern ein passender BH darunter getragen wird, 

• Alle Cosplays sollten soweit passen und es darf nichts irgendwo easy 

rausfallen 

6. Waffen sind verboten. Dies umfasst gemäß Waffengesetz (siehe insbesondere §§42, 42a 

WaffG) echte Waffen und Anscheinswaffen. Anscheinswaffen sind Gegenstände, die dem 

äußeren Erscheinungsbild nach funktionsfähigen Waffen täuschend ähnlichsehen (zB. 

Airsoft Waffen). Angelehnt an §42 Absatz 2 Nr3 WaffG dürft ihr „Kunstwaffen“ mitführen, 

wenn für jeden auch aus der Ferne klar ersichtlich ist, dass von diesen keine Gefahr 

ausgeht.  

Heißt:  

● Echt aussehende Waffen, die nicht eindeutig als 'Kunstwaffe' markiert sind, bleiben 

zuhause. (zB. Airsoft)  

● Schwere Holzattrappen werden meistens nach Einzelfallentscheidung am Einlass 

abgenommen (und dort gelagert), weswegen wir empfehlen, diese direkt zu Hause zu 

lassen.  

● Stöcke, Stäbe oder Rohre (ausgenommen hiervon ist dünnes PVC) auch aus Fiberglas oder 

Hartplastik (zB. Lanzen, Speere) sind verboten.  

● Augenscheinliche Kunstwaffen, aus Eva-Foam, Schaumstoff, Worblas, 3-D-Druck, 

Pappmache und Ähnlichem leichten oder weichem Material sind gestattet.  

https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html


 

Das mit Abstand Wichtigste ist, dass auch für normale Passanten klar erkennbar sein muss, dass 

es sich um keine echten Waffen handelt.  

Abweichend davon: stumpfes (Ess-)Besteck darf mitgeführt werden. Nähnadeln und Ähnliches 

dürfen mitgeführt werden.  

Wir behalten uns grundsätzlich vor, auf eine Abgabe von Gegenständen zu bestehen, sofern wir 

diese als ungeeignet für das Mitführen auf dem Gelände erachten. Sollte der Waffencheck 

entscheiden, dass eine Cosplay-Waffe/ein Gegenstand nicht mit ins Gebäude darf, werden wir 

diese gesichert für euch lagern und euch wiedergeben, sobald ihr die Con verlasst.  

  

  

Beispiel einer kleinen (Abb. 1) und einer großen (Abb.2) Airsoft Waffe  
  

  

Bitte lasst solche und ähnliche Waffen, wie oben abgebildet, zuhause. Egal ob sie Funktionieren 
oder nicht. Diese fallen unter Punkt 4 unserer Regelungen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob 
ihr eure Waffe nun mitnehmen dürft oder nicht, dann könnt ihr auf unserem Community Discord 
auch schon vorab unser Team fragen, den Link zum Discord findet ihr im Linktree.  
  

  

  



 

  

  

  

Fotohinweise zum Datenschutz  

Wichtiger Hinweis:  

Auf dieser Veranstaltung werden Fotos zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit gemacht  

● Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt sich der Besuchende damit einverstanden, 

dass im Rahmen der Veranstaltung gemachte Bild- und  

Tonaufnahmen vom Fritz-Henßler-Haus zu Zwecken der PR- und Öffentlichkeitsarbeit u.a. 

auf Social Media erstellt, verarbeitet und verbreitet werden dürfen.  

● Solltet ihr nicht fotografiert werden wollen, wendet euch bitte direkt an unseren 

Fotografen vor Ort oder an ein Team-Mitglied, damit wir dies berücksichtigen können.  

  

  

Tadaima Convention  


